
 

Der folgende Beitrag betrachtet das Thema der 
diesjährigen PRO SCIENTIA Sommerakademie –
„Menschenbilder“ – aus strafrechtlichem Blickwin-
kel und beschäftigt sich mit den Auswirkungen von 
Strafen auf menschliches Verhalten. Die Strafe 
stellt mutmaßlich die älteste und ursprünglichste 
Reaktion auf normwidrige Verhaltensweisen dar 
und verleiht dem Strafrecht auch seinen Namen. 
Soweit wir zurückdenken können, ist staatliche 
Organisation mit der Androhung, Verhängung 
und Vollstreckung von Strafen verbunden. Aus 
diesem Grund setzen sich sowohl Forschung als 
auch Praxis schon seit Jahrhunderten mit der Frage 
nach dem Wesen und Zweck der Strafe auseinan-
der. 

In verschiedenen Rechtsordnungen erscheinen 
Strafen denen, die ihnen unterworfen sind, in un-
terschiedlichster Ausprägung. Sie reichen von 
Geldstrafen über Freiheitsstrafen bis hin zur – in 
einigen Ländern noch immer praktizierten – To-
desstrafe. Selbst die Prügelstrafe wird in Ländern 
wie dem südostasiatischen Stadtstaat Singapur, 
der für sein äußerst strenges Strafrecht bekannt ist, 
weiterhin exerziert (siehe dazu Graef 1996, S. 
1171f). Bis in die 1970er-Jahre wurde sie auch auf 
der Isle of Man noch vollzogen, jedoch anlässlich 
eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR 25.04.1978, Tyrer v. UK) 
aufgrund des in Art 3 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention normierten Verbots der 
unmenschlichen und erniedrigenden Strafe abge-
schafft. 

Doch warum braucht es überhaupt Strafen? Was 
erwarten sich die Menschen von der Strafe als 
Konsequenz für Verhalten, das gegen Regeln und 
Gesetze verstößt? Könnte unsere Gesellschaft 
auch ohne Strafen auskommen? Oder braucht es 
ein noch strengeres Strafrecht mit höheren Straf-
drohungen, um die Bevölkerung zu einem rechts-

konformeren Verhalten zu bewegen und damit 
den Frieden innerhalb der sozialen Ordnung si-
cherzustellen? Diese Fragen soll der vorliegende 
Beitrag zu beantworten versuchen. 

 

Strafnotwendigkeit im System der  
sozialen Kontrolle 

 

Soziale Kontrolle gehört zu den unverzichtbaren 
Grundvoraussetzungen jeder Gesellschaft. Um 
sicherzustellen, dass Individuen am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen und sich in ihm verwirkli-
chen können, muss eine Gesellschaft gewährleis-
ten, dass bestimmte Regeln befolgt werden und 
niemand seine Freiheit auf Kosten und zum Nach-
teil anderer ausübt. Soziale Kontrolle dient folglich 
dazu, innerhalb einer Gesellschaft eine soziale 
Ordnung zu etablieren (Meier 2019, S. 1). 

Nun gibt es viele Möglichkeiten, Rechtsunterwor-
fene zu einem regelkonformen Verhalten zu ani-
mieren und damit für soziale Ordnung zu sorgen. 
Zu denken ist dabei etwa an präventive Erzie-
hungsmaßnahmen oder nachträgliche Belohnun-
gen als positive Reaktion auf ein der Regel ent-
sprechendes Verhalten. In diesem Zusammenhang 
spielen auch Sanktionen als mögliches Mittel zur 
Herstellung sozialer Kontrolle eine wichtige Rolle. 
Diese finden sich in den unterschiedlichsten ge-
sellschaftlichen Bereichen. So werden beispiels-
weise im Sport Verstöße gegen Spiel- und Wett-
kampfregeln sanktioniert, während eine Straßen-
verkehrsordnung dafür sorgen soll, dass sich auf 
den Straßen alle Verkehrsteilnehmer diszipliniert 
verhalten. 

Mit der (gerichtlichen) Strafe als schärfstem Sank-
tionsmittel zur sozialen Kontrolle soll – bei von 
der Gesellschaft als besonders verpönt empfunde-
nen Verhaltensweisen – dem Täter wegen der von 
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ihm begangenen Straftat von Staats wegen ein 
Übel auferlegt und gleichzeitig ein sozialethisches 
Unwerturteil zum Ausdruck gebracht werden 
(Medigovic/Reindl-Krauskopf/Luef-Kölbl 2023, S. 
4). Die Strafe nimmt dabei eine zentrale Position 
zur Verwirklichung gesellschaftlicher Ziele ein. 
Eine moderne Gesellschaft, die auf den Einsatz 
des Strafrechts zur Ordnungsbildung verzichtet, 
existiert nicht. Bereits der französische Soziologe 
Émile Durkheim (1858-1917) stellte fest, dass das 
Gemeinschaftsbewusstsein nach Reaktionen ver-
langt, sobald anerkannte Normen verletzt werden. 
Diese Reaktionen können beispielsweise in Form 
von Geld- oder Freiheitsstrafen, aber auch durch 
andere Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
Rechtsfriedens und zur Stärkung des Rechtsbe-
wusstseins erfolgen (z.B. durch die Leistung von 
Sozialarbeit). Derartige kollektive Strafbedürfnisse 
werden aus psychologisch-psychoanalytischer 
Sicht durch strafende Reaktionen auf Verbrechen 
kanalisiert und letztlich befriedigt. Überschäumen-
de Strafbedürfnisse sollen dadurch zurückgehalten 
werden (Ostendorf 2018, S. 20). 

Dieses kollektive Bedürfnis nach Bestrafung von 
Fehlverhalten konnte auch anhand eines Experi-
ments von Hirnforschern an der Universität Nijme-
gen nachgewiesen werden. Sie kamen zu dem 
Ergebnis, dass strafrechtliche Reaktionen auf ein 
normverletzendes Verhalten für die Nervenstruktu-
ren im limbischen System der Probanden, die 
über Konsequenzen des Fehlverhaltens zu ent-
scheiden hatten, lohnender wirken als die Entschä-
digung des Opfers selbst. Im Hinblick auf das Aus-
maß einer Strafe konnten die Forscher weiters 
aufzeigen, dass dieses maßgeblich davon ab-
hängt, wer von dem Fehlverhalten betroffen ist. 
Fühlt man sich selbst benachteiligt oder befindet 
man sich selbst in der Position des Opfers, ten-
diert man generell zu einer höheren Strafbemes-
sung, als wenn ein unbekannter Dritter davon be-
troffen ist (siehe zu dieser Studie und ihren Ergeb-
nissen Stallen et al. 2018, S. 2944ff). 

Neben dem kollektiven Strafbedürfnis der Allge-
meinheit besteht auch ein gewisses Genugtuungs-
interesse der jeweilig in ihrem Recht verletzten 
Person. Opfer schwerer Straftaten können das erlit-
tene Leid oftmals besser verarbeiten, wenn sie 
sehen, dass die Täter auch tatsächlich für ihr Fehl-

verhalten bestraft werden. Davon kann man wiede-
rum das individuelle Strafbedürfnis des Straftäters 
selbst unterscheiden, welches das eigene Verlan-
gen nach Sühne und Genugtuung umfasst. Nach 
dieser (umstrittenen) Theorie soll die Verhängung 
von Strafen auch dem Straftäter eine bessere Ver-
arbeitung seiner Schuld ermöglichen (Ostendorf 
2018, S. 20; vgl. auch Kienapfel/Höpfel/Kert 
2020, S. 7). 

Wie bereits angedeutet, wäre es nun allerdings 
verfehlt zu behaupten, dass soziale Kontrolle und 
Ordnung in einer modernen Gesellschaft aus-
schließlich durch (strafrechtliche) Sanktionen auf-
rechterhalten werden können. Weder das Straf-
recht noch das Recht generell können die alleinige 
Verantwortung dafür übernehmen, soziale Ord-
nung innerhalb einer Gesellschaft herzustellen. 
Vielmehr sind es unterschiedlichste Mechanismen, 
die letztendlich zur Sicherstellung sozialer Kontrol-
le sowie in weiterer Folge zur Herbeiführung von 
sozialem Frieden und Freiheit führen. Sanktionen 
bilden nur einen Teil davon. (Meier 2019, S. 1). 

 

Sinn und Zweck der Strafe 

 

Von der Aufgabe des Strafrechts ist die Frage 
nach dem Sinn und Zweck der einzelnen Sanktio-
nen zu unterscheiden, über die in der Rechtsphilo-
sophie bereits seit der Antike diskutiert wird. Wäh-
rend sich das Strafrechtssystem als Ganzes aus der 
gesellschaftlichen Notwendigkeit legitimiert, be-
dürfen die verschiedenen innerhalb dieses Sys-
tems entwickelten Sanktionsformen einer spezifi-
scheren Rechtfertigung. 

Anlässlich der Einführung des Strafgesetzbuches 
1974 (StGB) sollte in Österreich ein geschlossenes 
System zeitgemäßer strafrechtlicher Sanktionen für 
sozialschädliche Verhaltensweisen geschaffen wer-
den, soweit dafür nach Auffassung der Gesell-
schaft ein Bedarf besteht. Dem Gesetz ist zu ent-
nehmen, dass die Strafe als Mittel zur Beeinflus-
sung der Werthaltung des straffällig Gewordenen 
und/oder der Allgemeinheit verstanden werden 
soll und somit sowohl spezial- als auch generalprä-
ventiven Zwecken dient. Strafen soll daher als rati-
onales Instrument zur Befriedigung gesellschaftli-
cher Bedürfnisse dienen. Offen lässt der vom Ge-
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setz gewählte pluralistische Ansatz jedoch die welt-
anschauliche Frage, welche Bedeutung dabei der 
Anerkennung von Vergeltung und Willensfreiheit 
zukommt (Kienapfel/Höpfel/Kert 2020, S. 9). 

Im österreichischen Strafrechtssystem – anders 
als zum Beispiel im englischen Recht, wo Strafen 
auch eine schuldunabhängige Sicherungsaufgabe 
übernehmen – wird die Strafe durch zwei wesent-
liche Elemente konstituiert. Eine Strafe enthält ei-
nerseits ein dem Täter zwangsweise auferlegtes 
Übel und andererseits als Folge des notwendig 
vorangegangen Schuldspruchs ein öffentliches 
sozialethisches Unwerturteil über die schuldhaft 
begangene Tat (Kienapfel/Höpfel/Kert 2020, S. 
6; für das deutsche Rechtssystem siehe Schmid-
häuser 2004, S. 40 ff). Mit anderen Worten mani-
festiert sich bei der Strafe in der Übelszufügung 
ein staatlicher Tadel gegenüber dem Täter wegen 
einer Straftat (im Unterschied etwa zur Steuer, bei 
der dem Normunterworfenen zwar ein „Übel“ 
auferlegt wird, mit diesem aber kein Tadel verbun-
den ist; vgl. Medigovic/Reindl-Krauskopf/Luef-
Kölbl 2023, S. 4). 

Anhand der sogenannten Straftheorien wird in 
der Literatur seit jeher nach einer Rechtfertigung 
für die sich aus Übel und sozialethischen Unwert-
urteil konstituierende Strafe gesucht. Sie stellen 
sich überblicksmäßig wie folgt dar: 

 

Absolute Straftheorie 

 

Die absolute Straftheorie, die maßgeblich von 
Immanuel Kant (1724-1804) und Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770-1831) geprägt wurde, folgt 
dem Vergeltungsgedanken und sieht die Begrün-
dung der Strafe darin, dass mit der Strafe die 
schuldhaft begangene Rechtsverletzung ausgegli-
chen wird. Als „absolute“ Theorie wird sie deshalb 
bezeichnet, weil sie den Sinn der Strafe abgelöst 
von jeder sozialen Wirkung allein in der Wieder-
herstellung von Gerechtigkeit sieht („poena abso-
luta est ab effectu“). Gerechtfertigt wird die Strafe 
somit allein aus der begangenen Tat selbst, wegen 
der die Verurteilung erfolgt („punitur, quia pecca-
tum est“). Ihre einzige Aufgabe ist es, das gesche-
hene Unrecht zu vergelten und hierdurch Gerech-
tigkeit zu üben. Indem der Staat dem Täter das 

Strafleid auferlegt, erfährt er Genugtuung dafür, 
dass der Täter der Rechtsordnung Schaden zuge-
fügt hat (siehe dazu etwa Fuchs/Zerbes 2024, S. 
15f; Binding 1975, S. 203ff). 

Nach heutiger (einhelliger) Auffassung ergibt 
sich aus der absoluten Straftheorie keine ausrei-
chende Legitimation der Strafe (siehe statt vieler 
Medigovic/Reindl-Krauskopf/Luef-Kölbl 2023, S. 
5). Zwar ist der Gerechtigkeitsgedanke, auf den 
sich Kant und Hegel berufen, nicht grundlegend 
zu verwerfen. Beiden liegt jedoch ein Menschen-
bild zugrunde, das unserem heutigen nicht mehr 
entspricht. Strafe darf demnach niemals Selbst-
zweck sein, sondern erst die mit der Strafe verbun-
denen Folgewirkungen lassen ein mit dem Men-
schenbild unserer Verfassung zu vereinbarendes 
Vorgehen staatlicher Organe rechtfertigen (zur 
kritischen Würdigung siehe auch Meier 2019, 
S. 19ff mit Verweis auf das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht). 

 

Relative Straftheorien 

 

Im Gegensatz zur absoluten Straftheorie, die 
Strafe als Selbstzweck betrachtet, rechtfertigen 
relative Straftheorien die Verhängung von Strafen 
durch die sozial nützlichen Zwecke, die sie verfol-
gen. Sie werden daher auch Zwecktheorien ge-
nannt. Somit blicken sie nicht auf die Tat zurück, 
sondern in die Zukunft. Sie gehen maßgeblich auf 
Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833) 
und Franz von Liszt (1851-1919) zurück. Die Legiti-
mation der Strafe ergibt sich demnach aus ihrer 
präventiven Funktion, zukünftige Normverstöße zu 
verhindern und damit weiteres Leid zu vermeiden 
(„punitur ne peccetur“). Differenziert wird dabei 
zwischen zwei Wirkungsebenen der Strafe: der 
direkten Einwirkung auf den Täter und der indirek-
ten Einwirkung auf die Allgemeinheit. Während 
die direkte Einwirkung auf den Täter heute als Indi-
vidual- oder Spezialprävention bezeichnet wird, 
hat sich für die indirekte Einwirkung auf die Allge-
meinheit der Begriff der Generalprävention durch-
gesetzt (Fuchs/Zerbes 2024, S. 16f; Kienapfel/
Höpfel/Kert 2020, S. 7f; zur Würdigung wiede-
rum Meier 2019, S. 23f). Nach den relativen 
Straftheorien verfolgen Strafen somit das Ziel, 



 

– die Allgemeinheit vor dem Begehen ähnlicher 
Taten abzuschrecken (negative Generalpräventi-
on), 
– das beeinträchtigte Rechtsbewusstsein der 
Allgemeinheit wiederherzustellen (positive Gene-
ralprävention), 
– den einzelnen Täter von einer Wiederholung 
abzuhalten beziehungsweise die Gesellschaft vor 
ihm zu schützen (negative Individual- oder Spezi-
alprävention) und 

– den einzelnen Täter positiv zu beeinflussen 
und ihn zu resozialisieren, um so seine Strafrück-
fälligkeit zu verhindern (positive Individual- oder 
Spezialprävention). 
 

Vereinigungstheorie 

 

Die Vereinigungstheorie versucht, die prinzipiel-
len Gegensätze zwischen der absoluten und den 
relativen Theorien zu überwinden. Nach dieser 
Theorie ist die Strafe ihrem Wesen nach zwar Ver-
geltung, sie dient jedoch zugleich general- und 
spezialpräventiven Bedürfnissen. In der Wissen-
schaft wird daher seit längerem überwiegend die 
präventive Vereinigungstheorie vertreten, die den 
Vergeltungsgedanken als selbstständigen Straf-
zweck ablehnt und die beiden Strafzwecke der 
General- und Spezialprävention in den Vorder-
grund stellt (vgl. Kienapfel/Höpfel/Kert 2020, S. 
8; für Deutschland z.B. Roxin 2001, S. 701f). Kriti-
siert wird daran allerdings, dass die beiden Theo-
rien schon aufgrund ihrer primären Vorstellungen 
nicht vereinbar seien, da der Vergeltungsgedanke 
den relativen Theorien gänzlich fremd ist (siehe 
z.B. Fuchs/Zerbes 2024, S. 17; Kienapfel/
Höpfel/Kert 2020, S. 8). 

 

Opfergerechtigkeit 
 

Erst seit den 1980er-Jahren hat die Solidarität ge-
genüber dem Opfer als neuer Aspekt des Strafens 
an Bedeutung gewonnen und rückt seither immer 
mehr in den Vordergrund. Die zuvor diskutierten 
Straftheorien hatten das Tatopfer weitgehend ver-
nachlässigt. Das primäre Anliegen der Opfer, die 
Schadenswiedergutmachung, trat zugunsten des 
Gerechtigkeitsausgleichs und der Bestrafung be-

ziehungsweise Behandlung des Täters in den Hin-
tergrund. Erst in jüngerer Zeit geriet die Rolle des 
Opfers wieder mehr in den Blick. Die Akzeptanz 
dieser Sanktionsform in der Bevölkerung ist dabei 
bemerkenswert hoch (siehe Ostendorf 2018, S. 
23). In der Konfrontation mit dem Opfer tritt dem 
Täter sein Unrecht unmittelbar vor Augen. Dies 
begünstigt nicht nur seine Resozialisierung, son-
dern trägt auch zur Zufriedenheit der Allgemein-
heit bei. Der Schutz des Opfers könnte somit in 
bestimmten Fällen einen geeigneten zusätzlichen 
Strafzweck darstellen (vgl. Sautner 2010, S. 367ff; 
kritisch Meier 2019, S. 38f). Insbesondere bei 
schwerwiegenden Straftaten, bei Wiederholungstä-
tern sowie in Fällen, in denen der Täter nicht zu 
einem Ausgleich bereit ist, muss jedoch auf die 
herkömmlichen general- und spezialpräventiven 
Funktionen der Strafe zurückgegriffen werden. 

 

Der Ruf nach höheren Strafdrohungen 

 

Die Frage, ob strengere Strafen tatsächlich zu 
normgerechterem Verhalten führen, ist so alt wie 
das Strafrecht selbst. Die tatsächlichen Wirkungen 
der beabsichtigten Strafzwecke sind umstritten, 
weil sie schwer messbar sind. Selbst wenn Verur-
teilte später nicht mehr rückfällig werden, kann 
man nicht mit Sicherheit feststellen, ob tatsächlich 
die verhängte Strafe zu diesem Ergebnis geführt 
hat. Dies gilt auch umgekehrt. Insbesondere die 
negative Generalprävention, sprich die abschre-
ckende Wirkung auf potenzielle Straftäter, wird in 
ihrer Wirksamkeit angezweifelt, zumal die Ent-
scheidung, eine Straftat zu begehen, typischer-
weise nicht auf rationalen Erwägungen beruht und 
der potenzielle Täter zum Zeitpunkt der Tatbege-
hung in der Regel nicht an eine spätere Strafe 
denkt. Dieses Faktum erlangt umso mehr Bedeu-
tung bei Delikten gegen Leib- und Leben sowie 
die sexuelle Integrität, bei denen – anders als 
etwa im Rahmen der Wirtschaftskriminalität, wo 
die Deliktsbegehung zumeist rational kalkuliert 
wird – Handlungen oft im Affekt geschehen und 
etwaige Strafandrohungen einen noch geringeren 
Einfluss haben (vgl. Medigovic/Reindl-Krauskopf/
Luef-Kölbl 2023, S. 6f) 
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Das plakativste Beispiel dafür, dass immer höhe-
re Strafdrohungen nicht automatisch den ge-
wünschten Effekt einer verringerten Kriminalität 
erzielen, bilden die USA. So begegneten die Ver-
einigten Staaten einer steigenden Kriminalitätsrate 
seit den 1970er Jahren mit härteren Strafen. Vor 
allem Rückfallstäter werden in einigen US-
Bundesstaaten drakonisch bestraft und verschwin-
den zum Teil auch für weniger schwere Delikte 
lebenslänglich hinter Gittern. Die Folge dieser 
Kriminalpolitik war keine Senkung der Kriminali-
tätsrate, sondern vielmehr ein Anstieg der amerika-
nischen Inhaftierungsquoten, bis auf ca. 220 % in 
den Jahren 1980 bis 2000 (Statista 2024; BJS 
2023, S. 7). Noch immer sind in den USA aktuell 
531 von 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
in Haft, so viele wie in kaum einem anderen Land 
der Welt (WPB 2024). In Österreich liegt diese 
Zahl bei rund 100 Personen (insgesamt verbüßen 
in Österreich zurzeit 9.508 Personen eine Haftstra-
fe [Stand: 1. Juni 2024, BMJ 2024]). Belegt wird 
der fehlende generalpräventive Effekt von hohen 
Strafen auch durch Studien zur Abschreckungswir-
kung der Todesstrafe in den USA. Sie zeigen, dass 
nicht einmal diese wohl denkbar strengste Strafe 
die Zahl der mit ihr sanktionierten kriminellen 
Handlungen zurückgehen lässt. Im Gegenteil: Die 
Anzahl an Morden ist in Bundesstaaten mit Todes-
strafe vielfach höher als in jenen vergleichbaren 
Staaten, die keine Todesstrafe in ihren Strafgeset-
zen vorsehen (FBI 2023). Selbst in Rechtsordnun-
gen, in denen für schwerste Delikte die Todesstra-
fe verhängt werden kann, vermisst man die erwar-
tete Abschreckungswirkung. Übrig bleiben hohe 
Kosten für die Aufrechterhaltung der überfüllten 
Haftanstalten, soziale Ausgrenzung und Radikali-
sierungstendenzen, die schwere Resozialisierung 
von bereits Inhaftierten sowie hohe Rückfallquoten 
nach langjährigen Freiheitsstrafen (sog. 
„Prisonisierungseffekt; vgl Hosser 2008, S. 172ff). 

Untersucht man die abschreckende Wirkung von 
Sanktionen auf die Bevölkerung im Allgemeinen 
und das Individuum im Besonderen, so zeigt sich, 
dass nicht die Höhe der Strafdrohung, sondern 
vielmehr die angedrohte Pönalisierung bestimmter 
Verhaltensweisen an sich einen (positiven) gene-
ralpräventiven Effekt aufweist und schlussendlich 
der Sicherstellung des Rechtsfriedens dient. Es 

kommt dadurch zu einer Wechselwirkung zwi-
schen gesellschaftlichem Wertesystem und straf-
rechtlichem Normensystem (Medigovic/Reindl-
Krauskopf/Luef-Kölbl 2023, S. 7). Gesamt betrach-
tet kann aber gesagt werden, dass je nach Person 
und Delikt verschiedene Umstände eine mehr oder 
weniger bedeutende Rolle für normgerechtes Ver-
halten spielen. Wichtige Faktoren, die vor allem 
den Effekt der Bestrafungswahrscheinlichkeit be-
einflussen, sind etwa die moralische Verbindlich-
keit einer Norm, die Selbstkontrolle, das Vorlie-
gen prosozialer Beziehungen oder auch die Mög-
lichkeit einer rationalen Abwägung. 

 

Conclusio 

 

Das Strafrecht erfüllt als eines von mehreren 
(staatlichen) Werkzeugen die essenzielle Aufgabe, 
die fundamentalen Werte unserer sozialen Ord-
nung zu bewahren. Durch Androhung von Sanktio-
nen sollen bestimmte Rechtsgüter wie beispiels-
weise Leben, körperliche Unversehrtheit, sexuelle 
Selbstbestimmung oder Eigentum geschützt wer-
den. Bei Verletzung dieser Rechtsgüter ist staatli-
ches Eingreifen erforderlich, um Selbstjustiz zu 
verhindern. Zu diesem Zweck stellt das Strafrecht 
dem Staat Instrumente wie Geldstrafen oder Frei-
heitsentzug zur Verfügung. 

Ein gemeinschaftliches Zusammenleben gänzlich 
ohne unter Sanktion stehende Regelungen ist so 
wenig zielführend wie realistisch. Es ist die Pflicht 
jedes Staates, für Sicherheit und Ordnung zu sor-
gen und zu verhindern, dass Bürgerinnen und 
Bürger ihre eigenen Interessen rücksichtslos zu 
Lasten Schwächerer durchsetzen. Strafende Sankti-
onen sind letztlich ein notwendiges Übel, um die 
Einhaltung der von der Gesellschaft als absolut 
notwendig erachteten Regeln zu gewährleisten. 

Existenz und Bedeutung der geschützten Rechts-
güter unterliegen jedoch einem gesellschaftlichen 
Wandel, weshalb auch das Strafrecht kein starres 
Werkzeug sein darf, sondern sich stets nach den 
gesellschaftlichen Wertvorstellungen zu richten 
hat. Galt beispielsweise der Ehebruch in Öster-
reich noch bis 1997 als strafbares Verhalten, das 
mit Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder 
einer Geldstrafe bedroht war, so herrscht heute 



 

breiter Konsens darüber, dass das Strafrecht als 
„schärfstes Schwert“ der Rechtsordnung in diesen 
Fällen keine Anwendung mehr finden soll. Strafen 
sollen nur dann eingesetzt werden, wenn dies zum 
Schutz der sozialen Ordnung unabdingbar er-
scheint. Sie sind also stets nur das letzte Mittel zur 
Bekämpfung von sozial schädlichem Verhalten und 
sollen anderen, Rechtssicherheit schaffenden Maß-
nahmen – wie etwa präventiver Aufklärung und 
Erziehung – nachrangig sein. Zum Vorschein 
kommt das berühmte und allzeit zu wahrende ulti-
ma-ratio-Prinzip des Strafrechts. 

In diesem Zusammenhang ist abschließend fest-
zuhalten, dass der oft politisch motivierte Ruf nach 
höheren Strafdrohungen eine im Ergebnis wenig 
zweckmäßige Forderung darstellt. Das Strafrecht 
hat die Aufgabe, Verbrechen zu verhindern. Zur 
Erreichung der Strafzwecke gehört dabei auch, 
dass Straftatbestände mit entsprechenden Strafdro-
hungen ausgestattet sind. Es ist und bleibt jedoch 
eine Illusion zu glauben, dass durch eine laufende 
Erhöhung von Strafdrohungen potenzielle Straftä-
ter eher vor einer Tat zurückschrecken. Vielmehr 
haben überzogene Strafdrohungen den gegenteili-
gen Effekt; sie ziehen höhere Rückfallquoten nach 
sich und erschweren die Resozialisierung der Be-
troffenen. Deutlich wichtiger sind hingegen prä-
ventive Maßnahme sowie ausreichende personale 
und finanzielle Ausstattung der Ermittlungsbehör-
den, um die Aufklärungswahrscheinlichkeit zu stei-
gern und die Unabhängigkeit unserer justiziellen 
Institutionen zu sichern. Welche Strategien der 
Prävention nun allerdings den höchsten Effekt bei 
der Erreichung von normgerechten Verhalten auf-
weisen und damit den größten Beitrag zur Herstel-
lung sozialer Ordnung leisten, hängt letztendlich 
auch mit dem Menschenbild zusammen, das jeder 
Einzelne von uns hat. 
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